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Die Sicherheit der Inoffiziellen M itarbeiter ist besonders bei der Treffdurchfüh
rung zu beachten. Der Treffort ist rechtzeitig aufzusuchen, um noch Sicherheits
m aßnahm en zu treffen.

Durch den operativen M itarbeiter und durch den Inoffiziellen M itarbeiter ist 
stets darauf zu achten, ob sie' auf dem Wege zum und vom Treffort w iederholt 
beobachtet werden.

Bei Treffs in konspirativen W ohnungen oder O bjekten ist zu verm eiden, daß 
Inhaber bzw. V erw alter die Inoffiziellen M itarbeiter näher als verm eidbar 
kennenlernen.

Die Hausbewohner dürfen eine Zusam m enkunft des Inoffiziellen M itarbeiters 
m it einem M itarbeiter des M inisterium s fü r S taatssicherheit keinesfalls ver
muten. Deshalb sind entsprechende Legenden zwischen operativem  M itarbeiter, 
Inoffiziellem M itarbeiter und  Inhaber/V erw alter der K W /O bjekte festzülegen, 
die gegenüber den Hausbewohnern g laubhaft sind.

Bei Inoffiziellen M itarbeitern, bei denen' V erdacht auf Unehrlichkeit besteht 
oder bei Ti'effs, die verm utlich vom Gegner beobachtet werden, sind besondere 
Sicherungsm aßnahm en zu treffen, wie Absicherung des Treffs durch andere 
operative M itarbeiter oder durch M itarbeiter der Linie VIII.

3.6.1.3. Die A uswertung der Treffs

Die Auswertung der Treffs m uß dem Zweck dienen, zu prüfen, ob das gestellte 
Ziel erreicht w urde und welche M öglichkeiten der w eiteren Anleitung und E r
ziehung sowie A uftragserteilung und Ü berprüfung des Inoffiziellen M itarbeiters 
gegeben sind.

In der Regel ist über den Treff ein Treffbericht anzufertigen.

Die A usw ertung der Berichte der Inoffiziellen M itarbeiter m uß gründlichst und 
m it dem Ziel erfolgen, auch den kleinsten operativen Hinweis aufzugreifen und 
zu verarbeiten. Je  nach N otwendigkeit sind A bschriften oder Auszüge zu fertigen 
und den zuständigen Fachabteilungen, bzw. anderen zuständigen M itarbeitern 
zuzuleiten oder den betreffenden O perativ- und O bjektvorgängen beizufügeri. 
In dieser Hinsicht darf kein Egoismus und  Ressortgeist eines operativen M it
arbeiters oder gar einer Dienststelle geduldet werden.

Hinweise operativer A rt sind so zu bearbeiten, daß in keiner Weise die Quelle 
zu erkennen ist.

Wichtige Inform ationen sind so zu bearbeiten, daß die interessierten Stellen sie 
rechtzeitig zur Ergreifung notw endiger M aßnahm en erhalten.

Über die D urchführung und A usw ertung des Treffs ist dem jeweiligen Vorge
setzten des operativen M itarbeiters Bericht zu erstatten . Bei außerordentlichen 
Inform ationen ist sofort nach dem Treff und in Ausnahm efällen sogar noch 
w ährend der D urchführung des Treffs dem Vorgesetzten Bericht zu erstatten .

Alle in A usw ertung des Treffs eingeleiteten und durchgeführten M aßnahm en 
sind schriftlich zu verm erken.
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